
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1995/11/27 95/10/0048
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.11.1995

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

Norm

VwGG §36 Abs1;

VwGG §38 Abs2;

Rechtssatz

Im Hinblick auf § 38 Abs 2 VwGG ist der verwaltungsgerichtlichen Prüfung der angefochtene Bescheid in der Fassung

jener Ausfertigung, die vom Bf vorgelegt wurde, zu unterziehen.
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